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Wohnbauförderung

Encouragement à la construction de logements

Zusammenfassung

Bis zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (AS 1975, 498) besteht die Wohnbauförderung des Bundes fast ausschliesslich aus zeitlich befristeten Subventionsaktionen zur Ankurbelung der Bautätigkeit. Die Kantone tragen beim Vollzug die Hauptlast. Ab 1975 liegt die Federführung in der Hand des neu geschaffenen Bundesamtes für Wohnungswesen; die Kantone wirken nur noch auf administrativer Ebene mit. Hingegen verfolgen diese weiterhin eigene Wohnbauförderungsprogramme. Daraus lassen sich folgende Archivierungsempfehlungen ableiten:

Vor 1975: Der Bund archiviert das Schriftgut zur Gesetzgebung, während die Kantone die Subventionsaktenbestände sowie das Schriftgut zu eigenen Massnahmen übernehmen.

Nach 1975: Das Bundesarchiv sorgt nach eigenen Bewertungskriterien für die Überlieferung. Bei den Subventionsakten werden bloss 10 Prozent aller Dossiers übernommen, zudem alle Fälle, in welchen eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde erfolgte sowie alle Gesuche aus den Gemeinden Gemeinden Zürich, Lausanne, Lugano, Burgdorf/BE, Köniz/BE und Bagnes/VS. Die Kantonsarchive übernehmen bloss noch die Syntheseakten zu den Bundessubventionsfällen sowie die Unterlagen mit gemischtem Subventionsverhältnis. Zudem sorgen sie für eine angemessene Überlieferung ihrer eigenen Wohnbauförderungsprogramme.

Résumé

Jusqu'à la promulgation de la Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (RO 1975, 498), la politique d'encouragement à la construction de logements menée par la Confédération se définissait presque exclusivement par des actions de subventionnement temporaires visant à stimuler l'activité de construction. Les cantons supportaient lors de l'exécution des travaux la plus grosse charge. Dès 1975, le nouvel Office fédéral du logement assume les fonctions de direction, tandis que les cantons ne collaborent plus qu'au niveau administratif. Les cantons n'en poursuivent pas moins leurs propres programmes d'encouragement à la construction de logements. Cette situation amène à formuler les recommandations d'archivage suivantes:

Avant 1975: la Confédération archive tous les documents relatifs à la législation, tandis que les cantons prennent en charge les fonds de documents relatifs aux subventions ainsi qu'à leurs propres mesures en la matière.

À partir de 1975: les Archives fédérales prennent en charge l'archivage selon leurs critères propres d'évaluation archivistique. Sont archivés: 10% de tous les dossiers relatifs aux subventions; tous les dossiers de cas dans lesquels un recours de droit administratif a été interjeté; toutes les requêtes issues des communes suivantes: Zürich, Lausanne, Lugano, Burgdorf /BE, Köniz /BE, Bagnes /VS.

Les Archives cantonales prennent en charge uniquement les dossiers de synthèse relatifs aux cas de subventions fédérale ainsi que les documents où la responsabilité de subventionnement est partagée. Elles veillent de plus à une transmission appropriée des programmes d'encouragement à la construction cantonaux.
A Gegenstand und Begriff

Unter Wohnbauförderung versteht man gemeinhin die staatliche Subventionierung des so​zialen Wohnungsbaus. Mit Ausnahme der ersten Wohnbauaktion aus Arbeitsbeschaf​fungsmitteln und der heute geltenden Ordnung, die auch den Erwerb von Wohneigentum fördern will, geht es primär um die Verbesserung der Wohnungssituation für Familien, Be​tagte und Behinderte mit höchstens mittleren Einkommen und Vermögen.

B Entwicklung beim Bund

Phase 1: 1919 bis 1925

Der soziale Scherbenhaufen, den der Erste Weltkrieg hinterlässt, und seine Manifestation auf der Strasse in Form des Generalstreiks zwingt die Bundesbehörden zum Handeln. Im Vordergrund steht dabei die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und es werden im Frühjahr 1919 die entsprechenden Kredite zur Ankurbelung der Bautätigkeit bewilligt. Die Wohn​bauförderung ist also ein Nebenprodukt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, was sich unter anderem darin zeigt, dass Gesuche um Subventionen dem eidgenössischen Amt für Ar​beitslosenfürsorge einzureichen sind. Vom Schlagwort des sozialen Wohnungsbaus ist man noch weit entfernt; als sich etwa der Kanton Basel-Stadt anschickte, Wohnbaugenossen​schaften bei der Verteilung des Subventionskuchens zu bevorzugen, wurde er vom eidge​nössischen Amt für Arbeitslosenfürsorge zurückgepfiffen, da die Gelder bloss nach dem Gesichtspunkt der Arbeitsbeschaffung zu verteilen sind.

Als Rechtsgrundlagen sind zu nennen:

· Bundesratsbeschluss vom 23. Mai 1919 betreffend Förderung der Hochbautätigkeit (AS 35, 335)

· Bundesratsbeschluss vom 23. Mai 1919 betreffend die Behebung der Arbeitslosigkeit durch verschiedene Arbeiten, insbesondere Notstandsarbeiten (AS 35, 338)

· Bundesratsbeschluss vom 15. Juli 1919 betreffend Förderung der Hochbautätigkeit (AS 35, 605)

· Bundesratsbeschluss vom 11. Mai 1920 betreffend Milderung der Wohnungsnot durch Förderung der Hochbautätigkeit (AS 36, 280)

Es handelt sich dabei um zeitlich befristete Subventionsaktionen an die Baukosten à fonds perdu. Der Vollzug setzt die politische und vor allem finanzielle Mitwirkung der Kantone vor​aus, müssen diese doch dieselben Beträge wie die Bundeskasse an die entsprechenden Bauvorhaben leisten.

Phase 2: 1941 bis 1950

Vielerorts in der Schweiz ist der Wohnungsmarkt in den 1930er-Jahren von einem abnormal grossen Leerwohnungsbestand gekennzeichnet; für ein Eingreifen des Bundes besteht somit kein Anlass. Dies ändert sich jedoch während des Zweiten Weltkrieges:

· Bundesratsbeschluss vom 15. Oktober 1941 betreffend Massnahmen gegen die Woh​nungsnot (AS 57, 1148)

· Bundesratsbeschluss vom 16. März 1942 betreffend Massnahmen zur Milderung der Wohnungsnot durch Förderung der Wohnbautätigkeit (AS 58, 252)

· Bundesratsbeschluss vom 30. Juni 1942 betreffend Massnahmen zur Milderung der Wohnungsnot durch Förderung der Wohnbautätigkeit (AS 58, 616)

· Verfügung Nr. 3 des eidgenössischen Militärdepartements vom 5. Oktober 1945 zur Re​gelung der Arbeitsbeschaffung in der Kriegskrisenzeit (Förderung der Wohnbautätigkeit) (AS 61, 858)

· Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1947 über Massnahmen zur Förderung der Wohn​bautätigkeit (AS 1948, 8)

Wie in der ersten Phase handelt es sich um jeweils zeitlich beschränkte Hilfsprogramme, die das Ziel verfolgen, durch Gewährung von Subventionen an die Baukosten den Woh​nungsbau anzukurbeln. Bund, Kantone und Gemeinden beteiligen sich zu gleichen Teilen an der Subventionierung, wiederum liegt die Hauptlast des Vollzugs bei den Kantonen.

In der Verfügung Nr. 3 des EMD wird erstmals der Begriff des sozialen Wohnungsbaus ge​prägt, d.h. des Wohnungsbaus für eine minderbemittelte Schicht; für die künftigen Mieter werden Einkommensgrenzen gesetzt. Solche Einkommensgrenzen werden im Bundesbe​schluss von 1947 (Geltungsdauer: 1.1.1948 bis 31.12.1950) auch für den allgemeinen, nicht nur für den sozialen Wohnungsbau festgelegt.

Phase 3: 1958 bis 1974

Nach Auslaufen der Bundesaktionen ist der Mangel an Wohnungen noch nicht behoben, ja die Mangelsituation auf dem Wohnungsmarkt ist geradezu zur Konstante geworden, was ein neuerliches Eingreifen des Bundes erfordert:

· Bundesbeschluss vom 31. Januar 1958 über Massnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues (AS 1958, 419)

· Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Massnahmen zur Förderung des Wohnungs​baues (AS 1966, 433) (SR 842)

Bei diesen wie bisher zeitlich befristeten Massnahmen kommt ein neues Subventionsprinzip zum Tragen: Der Bund sichert Kapitalzuschüsse von 2/3 Prozent der Anlagekosten unter der Voraussetzung zu, dass der Kanton eine mindestens doppelt so hohe Leistung erbringt. Neu werden die maximalen Anlagekosten inklusive Land beschränkt, was gerade in städti​schen Agglomerationen zu einer geringen Ausbeute der Aktion führt. Ebenfalls neu ist die Bildung einer beratenden Wohnbaukommission zur Koordination der diversen Bemühungen im sozialen Wohnungsbau.

Die erstmalige Verankerung der Wohnbauförderung auf Gesetzesstufe 1965 hat keine sachliche Bedeutung; sie entspricht der formellen Vorschrift des Geschäftsverkehrsgeset​zes, nach der Erlasse, die rechtssetzende Normen enthalten, in die Form von Bundesge​setzen zu kleiden sind. Am zeitlich befristeten Subventionsprinzip von 1958 ändert sich nichts, man will nun lediglich die doppelte Anzahl Gesuche im Jahr bewilligen. Neu sollen allerdings auch 1 Zimmer- und 2 Zimmerwohnungen als Alterswohnungen subventioniert werden. Als neue Anreize werden einerseits eine Bundesgarantie für Nachgangshypothe​ken, andererseits die Gewährung von Darlehen in Zeiten von Geldknappheit in Aussicht gestellt.

Phase 4: Ab 1975

Zwischen 1967 und 1971 werden zwei Volks- und eine Standesinitiative zur Wohnbauförde​rung eingereicht. 1972 besteht die Reaktion darauf in einem ersten Schritt in der Verab​schiedung eines neuen Verfassungsartikels 34 sexies, der dem Bund die Aufgabe überbin​det, Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Hauseigentum zu treffen; damit ist die Wohnbauförderung nicht mehr länger eine vorübergehende, son​dern eine dauerhafte Aufgabe des Bundes. Ebenso bemerkenswert ist, dass die Massnah​men zur Erleichterung des Erwerbs von Wohneigentum der Förderung des Wohnungsbaus gleichgestellt wird. Dies macht ein neues Gesetz erforderlich:

· Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (AS 1975, 498) (SR 843)

Der im Gesetzestitel genannte Problemkreis wird ganzheitlich angegangen. Der Bund nimmt nun dezidiert das Heft in die Hand und baut das bisherige Büro für Wohnungsbau zu einem Bundesamt für Wohnungswesen aus. Dieses prüft unter anderem die Bauprojekte, die Abrechnungen und die fertigen Objekte, während die Kantone bloss noch auf admini​strativer Ebene mitzuwirken haben. Eine ganze Reihe von Verordnungen zeugen vom Handlungswillen des Bundes:

· Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau und Eigentumsförderungsgesetz (AS 1981, 2088) (SR 843.1)

· Verordnung vom 20. Oktober 1989 über die Einkommens- und Vermögensgrenzen für Zusatzverbilligungen beim Wohnungsbau (AS 1989, 2273) (SR 843.123.3)

· Verordnung vom 12. Mai 1989 über Nettowohnflächen und Raumprogramm sowie über Ausstattung von Küche und Hygienebereich (AS 1989, 1202) (SR 843.142.3)

· Verordnung vom 17. Dezember 1986 über die Erstellungskosten bei Wohnbauvorhaben (AS 1987, 375) (SR 843.143.1)

Der Erlass an sich sieht unter anderem Hilfeleistungen bei der Erschliessung von Land, bei der Wohnungsmarkt- und Bauforschung, bei der Kapitalbeschaffung und bei der Verbilli​gung der Mietzinse vor. Bei letzterem wird auf die Kapitalzinszuschüsse zugunsten von rückzahlbaren Lastendeckungsvorschüssen im Sinne einer Grundverbilligung und von Miet​zinsbeiträgen an Minderbemittelte, Invalide und Betagte als Zusatzverbilligung, wobei diese in einem grundverbilligten Mietobjekt zu wohnen haben, verzichtet.

C Entwicklung in den Kantonen

Im allgemeinen beteiligten sich die Kantone an den eben erwähnten Bundesprogrammen, wobei sie bis zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 die Hauptlast des Vollzugs zu tragen hatten, während sie danach bloss noch auf administrati​ver Ebene involviert sind.

Vielerorts wurden auch Grundlagen geschaffen, um weiterreichende Massnahmen auf dem Gebiet der Wohnbauförderung ergreifen zu können, wobei die Errichtung eines Woh​nungsnachweises (Basel-Stadt 1911, Zürich 1918) meist am Anfang der Massnahmenkette steht.

Im Kanton Basel-Stadt machten sich die politischen Entscheidungsträger bereits im ausge​henden 19. Jahrhundert Gedanken über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im allge​meinen und über die Wohnbauförderung im speziellen. Die berühmte Wohnungs-Enquête von Karl Bücher etwa wurde vom Regierungsrat aufgrund eines entsprechenden Gross​ratsbeschlusses 1888 in Auftrag gegeben und sollte als Entscheidungsgrundlage dienen, doch vorerst begnügte man sich mit sanitätspolizeilichen Massnahmen. Es bedurfte schon der ersten Bundesbeschlüsse 1919, um die Wohnbauförderung richtig anzukurbeln. In der Folge schuf der Kanton bei entsprechenden Bundesbeschlüssen jeweils die notwendigen Rahmenbedingungen und war zudem bereit, weitergehende Beihilfe zu leisten. Eine dauer​hafte Regelung auf Gesetzesstufe erfolgte erst 1969.

Im Kanton Zürich wurde bereits 1931 das Gesetz über die Förderung des Wohnungsbaus verabschiedet; seither ist ein entsprechendes Gesetz ununterbrochen in der Zürcher Ge​setzessammlung enthalten!

Auch nach der Verabschiedung des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes verfol​gen viele Kantone weiterhin eigene Wohnbauförderungsprogramme. Diese können sich auch mit denjenigen des Bundes überschneiden, was u.a. auch im Artikel 21 der entspre​chenden Verordnung so vorgesehen ist. Am 12. September 1991 traf der Kanton Zürich eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Wohnungswesen über die Kombination von Bundes- und Kantonshilfe; für solche gemischte Subventionsverhältnisse konnten die we​sentlichen Anforderungen vereinheitlicht und das Subventionsverfahren vereinfacht wer​den.

D Archivierungssituation

Beim Bund

Im Bundesarchiv werden zur Zeit nur Akten grundsätzlicher Art der beteiligten Behörden (Eidgen. Finanzverwaltung, Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung u.a.) aufbewahrt. Die sehr umfangreichen Subventionsakten ab 1942 befinden sich noch im Bundesamt für Woh​nungswesen.

Bei den Kantonen

Im wesentlichen Subventionsaktenbestände betreffend den subventionierten Wohnungs​bau sowohl gemäss Bundes- als auch gemäss Kantons-Regelungen. Hinzu kommen Ak​tenbestände zu Massnahmen allgemeiner Art gegen die Wohnungsnot (z.B. Wohnungs​nachweis) sowie Schriftgut zu den eigenen Gesetzgebungen und zu den Vollzugsmass​nahmen von Bundesbeschlüssen.

E Archivierungsempfehlungen

Vor 1975

Bund:
Integrale Aufbewahrung des Schriftguts zur Gesetzgebung, ebenso des Ak​tenmaterials zur Gewährung von Darlehen.

Kantone:
Integrale Aufbewahrung der Subventionsaktenbestände und des Schriftguts zur eigenen Gesetzgebung, zu weiteren allgemeinen Massnahmen und zu Vollzugsmassnahmen bei Bundesaktionen.

Ab 1975

Bund:
Übernahme der Gesetzgebungsakten, der Akten zur Raumplanung, zur Er​schliessung von Land für den Wohnungsbau, zur Wohnungsmarkt- und Bauforschung, zu den Finanzierungshilfen. Weiter werden übernommen sämtliche Registraturfindmittel und EDV-Applikationen.

Die Subventionsakten werden nur in einer Auswahl übernommen: 10 Prozent aller Dossiers (Auswahl nach Zufallsprinzip, z.B. jedes zehnte Dossier); zu​sätzlich alle Fälle, in welchen eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde erfolgt ist, sowie alle Fälle, welche Gesuche aus den Gemeinden Zürich, Lausanne, Lu​gano, Burgdorf/BE, Köniz/BE und Bagnes/VS betreffen.

Kantone:
Integrale Aufbewahrung der Subventionsaktenbestände eigener Wohn​bauförderungsaktionen sowie von Fällen mit gemischtem Subventionsver​hältnis. Dazu: Syntheseakten von Bundessubventionsfällen auf dem Kan​tonsgebiet.

Stand: 1993
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